
1. Die Verwaltung empfiehlt dem Rat dem Antrag zu entsprechen. 
2. Die in Ziffer 2 des gemeinsamen Antrages erwähnte Prüfung einer Möglichkeit der 

interkommunalen Zusammenarbeit zur Einrichtung einer Stabsstelle ist bis zur nächsten 
Sitzung des Rates durchzuführen. 

 


